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a) Die Annahm e grober Fahrlässigkeit (§ 199 A bs. 1 Nr. 2 
BGB) setzt im Zusamm enhang m it dem sogenannten D ie
selskandal zum indest in  einem ersten Schritt d ie Feststellung 
voraus, dass der geschädigte Fahrzeugerwerber von  dem soge
nannten D ieselskandal Kenntnis erlangt hat.
b) D ie H em m ung der Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. la  
BGB setzt lediglich voraus, dass die M usterfeststellungsklage 
selbst innerhalb der Verjährungsfrist erhoben w ird . Dagegen 
kann die A nspruchsanm eldung zum K lageregister -  im ze it
lichen Rahm en des § 608 Abs. 1 ZPO -  auch später erfolgen.
c) Die Berufung auf den Hem m ungstatbestand des § 204 
Abs. 1 Nr. la  BGB verstößt nicht allein deshalb gegen Treu 
und Glauben, weil der G läubiger seinen A nspruch ausschließ
lich zum Zweck der Verjährungshem m ung zum  K lageregister
der M usterfeststellungsklage angem eldet hat.................................. 1

Die G esellschafter einer K om m anditgesellschaft, die als 
O bergesellschaft an einer anderen K om m anditgesellschaft 
als U ntergesellschaft beteiligt ist, haften auch gegenüber den 
G läubigern der U ntergesellschaft. Diese H aftung w ird in der 
Insolvenz der U ntergesellschaft von deren Insolvenzverw alter 
geltend gem acht, solange nicht über das Vermögen der Öberge- 
seüschaft ihrerseits das Insolvenzverfahren eröffnet wurde.... 17

Form ulare, die eine ärztliche A ufklärung und die Entschei
dung des Patienten, ob er eine angeratene U ntersuchung vor
nehmen lassen w ill, dokum entieren sollen , unterliegen gemäß 
§ 307 Abs. 3 Satz 1 BGB grundsätzlich nicht einer Kontrolle 
nach § 307 Abs. 1 und 2, §§ 308, 309 BGB, da fü r die ärztliche 
A ufklärung durch die Rechtsprechung des Bundesgerichts
hofs entw ickelte eigenständige Regeln gelten, die auch das 
Beweisregim e erfassen................................................................................  31

a) Geht ein klagender W ettbewerbsverband gegen geschäft
liche H andlungen der Beklagten zugunsten des eigenen U n 
ternehmens sow ie zugunsten frem der U nternehm en vor, muss 
der K läger sowohl über eine erhebliche Zahl an M itgliedern 
verfügen, die in einem W ettbewerbsverhältnis im  Sinne des § 8 
Abs. 3 Nr. 2 U W G  zu der Beklagten stehen, als auch über sol
che, die in einem entsprechenden W ettbewerbsverhältnis zu 
den geförderten Drittunternehm en stehen.
b) Eine Influencerin, die W aren und D ienstleistungen an
bietet und über ihren A uftritt in sozialen M edien (hier: Ins- 
tagram ) bew irbt, nim m t m it ihren in diesem A uftritt veröf
fentlichten Beiträgen regelm äßig geschäftliche H andlungen 
zugunsten ihres eigenen Unternehmens vor.
c) Erhält eine Influencerin für einen w erb lichen  Beitrag in 
sozialen M edien eine G egenleistung, stellt d iese Veröffentli
chung eine geschäftliche H andlung zugunsten des beworbe
nen Unternehm ens dar.



d) Erhält eine Influencerin für einen in sozialen M edien ver
öffentlichten Beitrag m it Bezug zu einem D rittunternehm en 
keine G egenleistung, ste llt diese Veröffentlichung eine ge
schäftliche H andlung zugunsten des D rittunternehm ens dar, 
w enn der Beitrag nach seinem G esam teindruck übertrieben 
werblich ist, also einen werblichen Ü berschuss enthält, so dass 
die Förderung fremden W ettbewerbs eine größere als nur eine 
notwendigerweise begleitende Rolle spielt.
e) Ob ein Beitrag einer Influencerin in sozialen M edien einen 
zur Annahm e einer geschäftlichen H andlung zugunsten eines 
fremden U nternehm ens erforderlichen werblichen Ü ber
schuss enthält, ist aufgrund einer umfassenden W ürdigung der 
gesamten Um stände des E inzelfalls unter Berücksichtigung 
des Zusam m enwirkens der G estaltungsm erkm ale (z.B . gepos- 
tete Produktfotos, redaktioneller Kontext, Verlinkung auf In
ternetseiten von D rittunternehm en) zu beurteilen . D er U m 
stand, dass die Influencerin B ilder mit »Tap Tags« versehen 
hat, um die H ersteller der abgebildeten W aren zu bezeichnen, 
genügt als solcher nicht, um einen werblichen Überschuss der 
Instagram -Beiträge anzunehmen. Die Verlinkung auf eine In
ternetseite des H erstellers des abgebildeten Produkts beinhal
tet hingegen regelm äßig einen w erblichen Ü berschuss, auch 
wenn auf der verlinkten Seite des H erstellers der Erwerb von 
Produkten nicht unm itte lbar möglich ist.
f) D er nach § 5a Abs. 6 UW G  erforderliche H inw eis auf den 
kom m erziellen Zweck einer geschäftlichen H andlung muss so 
deutlich erfolgen, dass er aus der Sicht des durchschnittlich 
inform ierten, situationsadäquat aufm erksam en und verständi
gen Verbrauchers, der zu r angesprochenen Gruppe gehört, auf 
den ersten B lick und zweifelsfrei hervortritt. Der im Textteil 
eines in sozialen M edien veröffentlichten Beitrags erscheinen
de H inw eis auf den kom m erziellen Zweck reicht regelm äßig 
nicht aus, um den kom m erziellen Zweck eines auf der neben 
dem Texi angeordneten A bb ildung erscheinenden »Tap Tags« 
als W erbung zu kennzeichnen.
g) D er kom m erzielle Zweck eines in sozialen M edien veröf
fentlichten w erblichen Beitrags einer Influencerin zugunsten 
eines D rittunternehm ens ergibt sich nicht im Sinne des § 5a 
A bs. 6 U W G  unm ittelbar aus dem U m stand, dass die Influ
encerin nicht nur zu rein privaten Zwecken, sondern auch z u 
gunsten ihres eigenen U nternehm ens handelt. Es reicht nicht 
aus, dass sich für die Adressaten aus den U m ständen über
haupt eine kom m erzielle Zw eckverfolgung ergibt, sondern es 
muss jeder mit einem K om m unikationsakt verfolgte kom m er
z ielle Zweck erkennbar sein.
h) Das N ichtkenntlichm achen des kom m erziellen Zwecks
eines die Verlinkung auf die Internetseite eines D rittun
ternehmens enthaltenden »Tap Tags« ist regelm äßig ge
eignet, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entschei
dung -  das A nklicken des L inks -  zu  veranlassen, die er 
andernfalls nicht getroffen hätte. (»In fluencer I « ) ....................... 38
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